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Stiftungen gestalten ihren Auftrag, indem sie Projekte 
selbst oder mit anderen realisieren. Sind Kooperatio-
nen vorgesehen, bedürfen sie einer Vereinbarung der 
Partner. Hier entstehen besondere Probleme, wenn 
es um die Zusammenarbeit mit nicht gemeinnützi-
gen Partnern geht. Insoweit sind insbesondere die 
gesetzlichen Vorgaben zum Gemeinnützigkeitsrecht 
zu beachten.

In der Praxis ist oft die Faustregel zu hören: „Arbeite als 
gemeinnützige Stiftung nur mit gemeinnützigen Partnern 
zusammen, dann gibt es keine Probleme.“ Falls eine Stiftung 
diese Sichtweise zu ihrer Handlungsmaxime erklärt, beschnei-
det sie sich sehr stark in ihrem Handlungsspielraum, denn 
gewinnorientierte Unternehmen können ganz wesentlich 
zur Umsetzung gemeinnütziger Ziele beitragen. Es lohnt sich 
daher, solche Konstellationen systematisch zu betrachten, um 
einerseits den rechtlichen Vorgaben zu entsprechen, ande-
rerseits die eigenen Ansprüche an innovative Fördertätigkeit 
umzusetzen. 

MASSStAb ISt ZwEcKErFüllUng

Ziel von Stiftungen sollte sein, mit allen gesellschaftlichen 
Akteuren zusammenarbeiten zu können, zumal die genannte 
Faustregel keine gesetzliche grundlage besitzt. Die Abga-
benordnung (AO) verbietet die Kooperation einer steuer-
begünstigten Stiftung mit steuerpflichtigen Partnern nicht. 
nach dem grundsatz der Unmittelbarkeit (§ 57 AO) muss die 
steuerbegünstigte Stiftung zwar „selbst“ die gemeinnützigen, 
mildtätigen oder kirchlichen Zwecke verwirklichen, dies kann 
aber in verschiedenen Konstellationen geschehen. letztlich 
geht es dabei immer auch um wertungsfragen. Für die Praxis 
kann folgende leitlinie formuliert werden:

grundsätzlich ist der steuerbegünstigten Stiftung jeder Ein-
satz von Mitteln erlaubt, sofern er

 im rahmen der satzungsmäßigen Zwecke der Stiftung  �
erfolgt,
 der Erreichung dieser Zwecke dient und �
 wirtschaftlich angemessen, also notwendig, geeignet und  �
effizient ist.

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, so ist die Verwendung 
der Mittel gemeinnützigkeitsrechtlich nicht zu beanstanden, 
gleichgültig, ob mit einer anderen gemeinnützigen oder einer 
gewerblichen Körperschaft zusammengearbeitet wird. Ein 
Projektbeispiel mit verschiedenen Ausprägungen soll diese 
grundsatzüberlegung veranschaulichen. 

PrAxISbEISPIElE

Stiftung S fördert satzungsgemäß Jugendhilfe sowie bildung 
und Erziehung. Sie möchte zur Verbesserung der beruflichen 
Ausbildungssituation von Hauptschülern vor Ort einen beitrag 
leisten. Der zuständige Mitarbeiter hat mehrere Handlungs-
optionen. 

Option 1: S veranstaltet einen Runden Tisch und lädt dazu 
die Schulleiterin der örtlichen Hauptschule und alle Betriebe, 
die für Hauptschüler geeignete Berufe anbieten, ein. Die 
Kosten und Organisation der Veranstaltung übernimmt die 
Stiftung. 

bei wirtschaftlicher Angemessenheit ist gegen diese Vor-
gehensweise aus gemeinnützigkeitsrechtlicher Sicht nichts 
einzuwenden; insbesondere genügt die Stiftung dem gebot 
der Unmittelbarkeit.

Option 2: S beauftragt eine Agentur mit der Organisation 
des Runden Tisches und übernimmt die anfallenden Kosten. 

wird lediglich geld an den gewerblichen träger gegeben, 
ohne dass S einen eigenen inhaltlichen beitrag leistet bzw. 
die Federführung dieses Projekts innehat, kann dies nicht als 
Förderung ihrer Satzungszwecke im Sinne des § 52 AO ange-
sehen werden. bei Einhaltung spezifischer bedingungen ist es 
dennoch möglich, eine steuerunschädliche gestaltung auch 
im rahmen eines Dienstleistungsvertrages vorzunehmen. 
Dazu muss die Stiftung auf die Agentur in der weise ein-
wirken, dass deren Handeln wie eigenes wirken der Stiftung 
anzusehen ist. 

Option 3: S zahlt jedem örtlichen Betrieb, der einen Haupt-
schüler zusätzlich einstellt, eine einmalige Anerkennungs-
prämie. 

bei dieser Option wird ein finanzieller Anreiz zur bereitstellung 
eines Arbeitsplatzes geboten. rechtsprechung und Finanzver-
waltung gehen allerdings davon aus, dass die Schaffung von 
Arbeitsplätzen im rahmen von beschäftigungsgesellschaften 
nicht per se ein steuerbegünstigter Zweck ist. Daher muss die-
ser finanzielle Anreiz ebenfalls als kritisch angesehen werden. 
Anders wäre der Fall möglicherweise zu beurteilen, wenn die 
Prämie nicht lediglich dazu dienen würde, beim Empfänger 
der Prämie eine Kostenentlastung zu erzielen, sondern wenn 
damit Auflagen zur beruflichen Qualifizierung oder betreu-
ung verbunden wären. Aber selbst dann bliebe es bei einer 
rein finanziellen Förderung gewerblicher Unternehmen  und 
wäre (vgl. Option 2) kritisch zu beurteilen.
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zulässig ist. Es handelt sich um einen eklatanten Verstoß 
gegen das gebot der Selbstlosigkeit (§ 55 AO), denn die Mit-
tel werden nicht für die satzungsmäßigen Zwecke der Körper-
schaft verwendet; vielmehr wird der glückliche Hauptschüler 
durch zweckfremde Ausgaben begünstigt.

Option 6: Ähnlich Option 2 beauftragt S eine Agentur 
mit der Organisation des runden Tisches und übernimmt 
die anfallenden Kosten. S hat aber selbst eine inhaltliche 
Konzeption zur Verbesserung der Ausbildungssituation von 
Hauptschülern erarbeitet und macht der Agentur vertraglich 
die Auflage, diese Konzeption den Gesprächen des runden 
Tisches zugrunde zu legen; ein Mitarbeiter von S nimmt an 
den Gesprächen moderierend und unter Verwendung der 
bei der Erstellung der inhaltlichen Konzeption gewonnenen 
Erkenntnisse teil. 

Hier leistet S einen eigenen beitrag und entfaltet über die 
rein finanzielle Förderung hinaus eine tätigkeit, welche ihren 
satzungsmäßigen Zwecken dient. Die Agentur kann hier als 
Hilfsperson im Sinne des § 57 Abs. 1 Satz 2 AO angesehen 
werden. Diese gestaltung ist gemeinnützigkeitsrechtlich nicht 
zu beanstanden, sofern die beauftragung der Agentur neben 

Option 4: S überträgt dem Innungsmeister des Maler-
handwerks federführend einen Fonds, aus dem die Betriebe 
Mittel für die Erstattung ihrer zusätzlichen Aufwendungen 
zur Einrichtung von Ausbildungsplätzen für Hauptschüler 
erhalten. 

Hier wird dem grunde nach eine Förderung der bildung 
bejaht werden können, insbesondere wenn ohne die finan-
zielle Förderung der Stiftung die Ausbildungsplätze nicht 
eingerichtet worden wären. Problematisch ist jedoch, dass 
sich (wie bei Option 2) die rein finanzielle Förderung auf nicht 
gemeinnützige Empfänger (betriebe des Malerhandwerks) 
bezieht. Außerdem gibt S die Kontrolle über die Mittelver-
wendung völlig aus der Hand. gerade bei der weitergabe 
von geldern an nicht gemeinnützige Empfänger ist deren 
zweckentsprechende Verwendung aber besonders sorgfältig 
zu kontrollieren. 

Option 5: S gibt jedem Hauptschüler, der einen Ausbildungs-
vertrag vorweisen kann, eine Motivationsprämie. 

bei dieser Option liegt eine Fehlverwendung von Mitteln vor, 
die gemeinnützigkeitsrechtlich unter keinem gesichtspunkt 
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 was ist die inhaltliche Konzeption des Projekts? �
 Mit welchen Partnern soll zusammengearbeitet wer- �
den?
 Sind diese ihrerseits als steuerbegünstigt oder steuer- �
pflichtig einzustufen?
 Falls gewerblich: Sollen Mittel der steuerbegünstigten  �
Stiftung an den gewerblichen Partner fließen?
 Falls ja: Ist vertraglich klar definiert, für welchen Zweck  �
bzw. für welche gegenleistung die Mittel fließen?
 Sofern die Mittel nicht als gegenleistung für eine leis- �
tung des gewerblichen Partners, sondern ohne gegen-
leistung zur beförderung eines bestimmten Zwecks flie-
ßen: geschieht dies im rahmen der steuerbegünstigten 
Zwecke der Stiftung? Ist vertraglich durch entspre-
chende Prüf- und Kontrollrechte sichergestellt, dass die 
steuerbegünstigte Stiftung die zweckentsprechende 
Verwendung der Mittel prüfen kann? Sind vertraglich 
rückforderungsrechte zu gunsten der steuerbegüns-
tigten Stiftung für den Fall vorgesehen, dass die Mittel 
nicht zweckentsprechend verwendet werden?

KUrZ & KnAPP

bereits bei der Konzeption von Projekten sollten die rechtli-
chen Fragestellungen, die bei der Umsetzung des Projektes 
zum tragen kommen könnten, geklärt werden. Klar muss 
sein, welchen eigenen aktiven beitrag die steuerbegünstigte 
Stiftung im rahmen des beabsichtigten Projekts übernehmen 
möchte. Ist dieser klar definiert, stellt auch die Zusammen-
arbeit mit nicht gemeinnützigen Partnern, etwa gewinnori-
entierten Unternehmen, kein tabu dar. Sie können in vielen 
gesellschaftlichen Handlungsfeldern wesentlich mithelfen, die 
eigenen Förderziele zu verwirklichen. 

der eigenen tätigkeit der Stiftung als wirtschaftlich sinnvoll 
zu bewerten ist. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn 
S selbst nicht über die organisatorischen und sachlichen 
Voraussetzungen zur Durchführung eines runden tisches 
verfügt, oder diese tätigkeit nur zu höheren Kosten überneh-
men könnte, als es der Agentur möglich ist. Das ist freilich im 
Einzelfall kritisch zu prüfen.

Option 7: S vereinbart mit der örtlichen Hauptschule, dass 
diese im Rahmen des Projekts „Verbesserung der beruflichen 
Ausbildungssituation von Hauptschülern“ eine eigene inhalt-
liche Aufgabe übernimmt. So soll sie Daten der Schulverwal-
tung aufbereiten und zur Verfügung stellen sowie Erhebun-
gen über den örtlichen Ausbildungsmarkt durchführen. Die 
Zusammenarbeit zwischen S und der Hauptschule wird in 
einem Kooperationsvertrag geregelt. Dieser beinhaltet unter 
anderem die Verpflichtung der Vertragspartner, im Rahmen 
der jeweils übernommenen Aufgaben eigene inhaltliche 
Beiträge zu leisten. Es fließen keine Gelder zwischen den 
Partnern. 

Eine solche gestaltung ist steuerrechtlich nicht zu beanstan-
den. Eine sorgfältige Vertragsgestaltung des Kooperations-
projekts sollte eine mögliche umsatzsteuerrechtliche Proble-
matik oder auch die gefahr vermeiden, dass eine gesellschaft 
bürgerlichen rechts und damit eine unerwünschte Haftungs-
problematik entsteht. 

KOnZEPtIOnEllE EMPFEHlUngEn

Deutlich wurde, dass es bereits bei der Konzeption von För-
derprojekten und Kooperationen wichtig ist, nicht nur die 
inhaltlichen Ziele im blick zu haben. nach der ersten Ziel-
formulierung sollten auch rechtlichen rahmenbedingungen, 
insbesondere des gemeinnützigkeitsrechts, bedacht werden. 
Fällt die wahl bei der Suche nach geeigneten Partnern auf 
nicht gemeinnützige Einrichtungen, so ist in einem nächsten 
Schritt die Art der Kooperationsbeziehung zu definieren. Han-
delt es sich hierbei um einen entgeltlichen leistungsaustausch 
in Form eines Dienst- oder werkvertrages, so ist dies im rah-
men der wirtschaftlichen geschäftstätigkeit der Stiftung an 
sich unproblematisch.

Die rein finanzielle Förderung nicht gemeinnütziger Partner 
ist dagegen immer problematisch. Es muss daher darauf 
geachtet werden, dass die steuerbegünstigte Stiftung eigene 
inhaltliche Aktivitäten entfaltet. In diesem Programmrahmen 
ist es jedoch zulässig, auch mit gewerblichen Partnern (etwa 
als Hilfsperson i.S.d. § 57 Abs. 1 Satz 2 AO) Verträge zu 
üblichen wirtschaftlichen Konditionen abzuschließen, sofern 
diese den satzungsmäßigen Zwecken der steuerbegünstigten 
Stiftung dienen.

cHEcKlIStE

Unter gemeinnützigkeitsrechtlichen Aspekten wären folgende 
Fragen bei einem Projekt zu bedenken, das gemeinsam mit 
einem gewerblichen Partner realisiert werden soll:
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